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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES
DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

5. Februar 1971 Nr. 569

Die~ Einwohnergemeinde Nunhingen unterbreitet dem Regierungsrät

folgend~. Pläne und Zonenvorschriften ~ Genehmigung:.

1. Den Bebauungs— und Zonenplan Ost Gebiet ‘TSeichel“, Wohnzone,

Grün~one, Industriegebi~t (allg. Beb. Plan Massstab 1 : 2‘500)

2. Das ~e~lement. zu den Teilzonenvorschriften zum Bebauungsplan Ost

3. Den Zonenpian !~En~ge~ mit Zonenvorschriften (Wohngebiet)

• (Mässstab 1 : 2~5QO)

• 4. Den Zonen~]~an ~“Roderis~ mit Zonenvorschriften (Wohn‘gebiet‘~

Massstab 1 : 2~5OO

Die Gemeinde Nunningen besitzt bereits verschiedene reoht;Sgültige

Bebau~mgs— und Zonenpläne.Im Zusammenhang mit den bestehen&en

Plänen hat sich gezeigt, dass in den., erwähnten Gebieten noch. weitere

Einzonungen nötig werden. Speziell die Gebiete aEngeht und “Roderis‘1

waren vorher nicht eingezont. Mit Rücksicht auf einige Bauvorhaben

wurden nun auch diese Teile planlich geregelt. Für die Bebauungs—

und Zonenplane ttSeicheltt, ~Roderist‘ und igett ist in Anlehnung an

das rechtskräftige Zonenr~iement auch hoch ein Reglement ii~id ver—

schi~dene Zonenvorschriften geschaffen worden.

In den Randgebieten der neu eingezonten Flächen wurde teilweise

die Juraschutz—Zone tangiert. Diese ~n~elegenheit ist mit den zu

ständigen Behörden des Natur— und Heimatschutzes abgeklärt und be

reinigt worden.

Die öffentliche Planauflage für alle Vorlagen erfolgte in dsr Zeit

vom 26. Juli — 24. August. 1968. Einsprachen wurden innert.der ge

setzlichen Frist keine eingereicht, ~n der Gemeindeversammlung vom

8. Februar 1969 wurden diese Pläne samt Reglement und Zonenvor—

schriften genehmigt,
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Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt.

Materiell ist folgendes zu bemerken: Die Einwohnergemeinde Numiingen

b~sitzt über das ganze Dorfgebiet ~in generelles.Kenali~tioi~s—

projekt.1n d±e~em GI~ ist auch das Zonengebiet ntErige~i eingeschlossen.

Es wurde festgestellt, dass in den Teilgebieten“Seichel“. und in der

~Enget‘ die neuen Zonenflachen den Perim~ter des bestehenden

Kanalisationsprojektes überschneiden. Die Prüfung hat ferner er

geben, dass im Gebiet des “Seichelbaches11 (Bebauung.s~plan Ost) für

ein Teilst~ick der Seichelbachleitung gewisse Inkonvenienzen in Kauf‘

genommen werden müssen. Die Gemeinde Nunningen wurde mit Schreiben

vom 24. Dezember 1970 in diesem Sinne. orientiert. Diese hat mit Brief

vom 15. Januar 1971 mitgeteilt, dass sie das ~JJ~Ik~ einer Ueberbe—

lastung der Leitung übernehme. Im Gebiet ~‘Roderist‘ ist bei der Er

teilung von Baubewilligungen darauf zu achten, dass die Entwässerung

in östlicherRichtung gegen den Kastelbach möglich wird.

Im Zusammenhang mit der Zonenerweiter~mg und Ueberschnei~.ung~ wird

die Gemeinde verhalten, bis Ende 1971 ein im Sinne des neuen

Konzeptes angepasstes GI~ zur Gehehmigung vorzulegen.

Da der Massstab: des allgemeinen Bebauungspianes ~. : 2‘SOO zu wenig

präzis ist um die genauen Strassen- . und Baul nienführungen bestimme~~

zu können, hat die Gemeinde zu den vorliegenden Teilgebieten noch

die Bebauungspläne Massstab 1 : 1‘OOO auszuführen wie diese bereits

im übrigen ~emeindegebiet bestehen.

Es wird.. beschlossen:

Es werden genehmigt:

1. Der Bebauungs— und Zonenplan Ost (im Gebiet ttSeicheltt) mit den

Auflagen im Sinne der genannten ~rwägungen .~



2. Das Reglement zu den Teilzonenvorschriften

3. Der Zonenplan UEnge~ mit Zonenvorschriften

4. Der Zonenplan “Roderis“ mit Zonenvorschriften

5. Die Gemeinde hat bis Ende 1971 dem Regierungsrat ein über

arbeitetes G-I~ vorzulegen.

Genehmigungegebühr Fr. 24.-—

Publikationskosten Fr. 14.~—

Fr. 38.—— (Staatskanzlei Nr. 96 ) NN

Der Staatsschreiber

9/-‚ ~—
~— —~‚ ~_~‚Bau—Departement (2)

Kant. Hochbauamt (2)

Kant. Tiefbauamt (2)

Kant. Planungsstelle (2) mit Akten und ~je 1 gen. Plan und
Reglement

Kant • Wasserwirtschaft samt (2)

Jur. Sekretär des Bau~Departementes

Kant. Finanzverwaltung (2)

Kreisbauamt III Dornach mit je 1 gen. Plan und Reglement

Amtschreiberei Thierstein, Ereitenbach

Ammannamt der Einwohnergemeinde Nunningen mit je 1 gen. Plan und
Reglement

Amtsblatt (Publikation Ziff~ 1—4 des Dispositivs)




